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Netzanschlussvertrag Strom                                                                      
(für höhere Spannungsebenen) 

 
 

Zwischen Stadtwerke Jena Netze GmbH                                                (Netzbetreiber) 

 Rudolstädter Straße 39, 07745 Jena,   Register-Nr./-gericht: HRB 502086, Amtsgericht Jena 

und  

<Anrede> <KdNname> 
<KdAnschrift1>, <KdAnschrift2> 
 

(Anschlussnehmer) 

  

  

 Telefon/Fax        Geburtsdatum              Register-Nr./Registergericht              E-Mail (freiwillige Abgabe) 

ggf. vertreten durch                                                                                                (in dem Fall: Kopie der Vollmacht als Anlage 4) 

 

wird folgender Vertrag über einen Neuanschluss / eine Anschlussänderung geschlossen: 

1. Anschlussstelle:  

<Strasse> <Hnrvollst> in <PLZ> <Gemeinde> 

Straße Hausnummer, PLZ Ort 

<Gemarkung> / <Flur> / <Flst> / <HAbeschr> 

Gemarkung / Flur / Flurstück / HA-Bezeichnung 

2.  Vertragsnummer: <Vertr-Nr-NAV> 

3.  Vorgangsnummer: <VorgNr> 

4.  Kundennummer: <KdNr> 

5.  Grundstückseigentümer:  
mit Anschlussnehmer identisch  /  nicht identisch (in diesem Fall Anlage 5 
unterzeichnet beifügen) 

6.  Anschlussspannung <AnschlSpg> kV 

7.  Netzebene der Abrechnung: Netzebene:              <NetzEbeneAbrech>  

8.  Netzebene der Messung: Netzebene:              <NetzEbeneMessg>  

9.  Vorhalteleistung am Netzan- 
     schluss; Anschlussanlagen: 

Leistung:              <…> kW 
Anschlussanlagen: gemäß  Anlage 2 

10. Ort der Energieübergabe / 
   Eigentumsgrenze: 

<Eigentumsgrenze>  

11. Verschiebungsfaktoren: gem. Anlage 1, Ziffer 7.6. 

12. voraussichtlicher Zeitbedarf 
   für Herstellung des An- 
   schlusses (sofern Baulei- 
   stungen beauftragt werden): 

… Wochen ab Vertragsschluss unter der Voraussetzung, dass der Anschlussneh-
mer die baulichen Gegebenheiten für die sichere Errichtung des Netzanschlusses 
geschaffen hat sowie nach Vorliegen aller behördlichen Genehmigungen und ggf. 
der Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers. 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Dieser Vertrag regelt den Anschluss der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers an das Netz des 
Netzbetreibers (im Folgenden einheitlich: Netzanschluss) zum Zweck der Entnahme von Elektrizität 
sowie die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten.  

(2) Für die nachfolgend aufgeführten Bereiche bedarf es gesonderter Vereinbarungen: 
a) Anschlussnutzung, 
b) Netznutzung sowie 
c) Belieferung mit elektrischer Energie. 

(3) Die Parameter des Netzanschlusses sind vorstehend beschrieben. 

 

§ 2 Netzanschlusskosten; Inbetriebsetzung; Sonderleistungen 

(1) Für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses ist vom Anschlussnehmer an den 
Netzbetreiber ein Entgelt nach Ziffer 3 der AGB Anschluss (Anlage 1) zu entrichten 
(Netzanschlusskosten).  

(2) Die Netzanschlusskosten werden gemäß Anlage 3 berechnet / wurden bereits bezahlt. 
(3) Der Trassenverlauf des Netzanschlusses (Anschlussskizze) ist Bestandteil der Anlage 3. 
(4) Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist gesondert zu vergüten. Das gleiche gilt für vom 

Anschlussnehmer in Auftrag gegebene Sonderleistungen (z. B. Errichtung der elektrischen Anlage). 

 

§ 3 Baukostenzuschuss 

(1) Für den Netzanschluss ist ein Baukostenzuschuss nach Ziffer 4 der AGB Anschluss (Anlage 1) zu 
entrichten.  

(2) Der Baukostenzuschuss wird gemäß Anlage 3 berechnet / wurde bereits bezahlt. 
 

§ 4 Vertragsdauer; Kündigung 

(1) Dieser Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und läuft auf unbestimmte Zeit. 
(2) Dieser Netzanschlussvertrag ersetzt, sofern Vereinbarungen bestehen, alle bisherigen 

Netzanschlussvereinbarungen des beschriebenen Netzanschlusses. 
(3) Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines 

Kalendermonats gekündigt werden. Der Netzbetreiber kann den Vertrag nur nach Satz 1 kündigen,  
a) wenn er dem Anschlussnehmer zugleich mit der Kündigung den Abschluss eines neuen 

Vertrages zu angemessenen Konditionen so rechtzeitig anbietet, dass dieser ihn noch vor 
Beendigung des laufenden Vertrages annehmen kann,  

b) wenn dem Netzbetreiber die Gewährung des Netzanschlusses aus betriebsbedingten oder 
sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des 
§ 1 EnWG nicht mehr möglich oder nicht mehr zumutbar ist oder 

c) wenn der Netzbetreiber sein Netz oder den Teil des Netzes, in dem der Netzanschluss liegt, an 
einen anderen Netzbetreiber abgibt.  

(4) Der Netzbetreiber ist zudem berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn der 
Anschlussnehmer wesentlichen vertraglichen Pflichten d. h. solchen Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten), wiederholt trotz Abmahnung 
zuwiderhandelt. § 314 BGB bleibt unberührt. 

(5) Die Kündigung bedarf der Textform. 
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§ 5 Allgemeine Bedingungen, Anlagen 

(1) Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die als Anlage 1 
beigefügten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 
(Strom) in höheren Anschlussebenen (AGB Anschluss)“ sowie die Technischen Anschlussbedingungen 
des Netzbetreibers (TAB), die auf Verlangen ausgehändigt werden und im Internet unter 
www.stadtwerke-jena-netze.de abgerufen werden können. 

(2) Die Anlagen 1 bis 5 sowie die TAB sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages. 
 
 
§ 6 Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden von der Stadtwerke Jena Netze GmbH nach Maßgabe der als  Anlage 6 
beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt. 
 
 
 
 
 
 
Anschlussnehmer Netzbetreiber 
 
 
 
………………………….., den …………            Jena, den <VertrDatum> 
 

                Stadtwerke Jena Netze GmbH 

   

  

_______________________________ _______________________________ 
 Unterschrift Anschlussnehmer           Unterschrift Netzbetreiber 

 

   

Anlagen 
 
Anlage 1:  Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom) 

in höheren Anschlussebenen (AGB Anschluss) 
Anlage 2:  Anschlussanlagen am Netzanschluss 
Anlage 3:  Kostenangebot zu § 2 und § 3 des Netzanschlussvertrages; Anschlussskizze 
Anlage 4: Vollmacht eines für den Anschlussnehmer handelnden Vertreters (optional) 
Anlage 5: Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers / Erbbauberechtigten zum 
 Netzanschlussvertrag Strom (optional) 
Anlage 6:  Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der
 Stadtwerke Jena Netze GmbH 
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Anschlussanlagen am Netzanschluss: 

 

Anlagenbezeichnung Zählerart1) Ableseart2) Vorhalteleistung 

<Anlage> <Richtung> 

DSZmW AMR / MMR xxx kW 

Zählpunktbezeichnung 

<ZP_Bezeichnung> 

 

 

 

1) Zählerarten: DSZmW – Drehstromzähler mit Stromwandler 
 DSZoW – Drehstromzähler ohne Stromwandler 

2) Ablesearten: AMR – ¼-h-Lastgangzählung mit Fernauslesung 
 MMR – ¼-h-Lastgangzählung ohne Fernauslesung 
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Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers / Erbbauberechtigten zum 
Netzanschlussvertrag Strom (höhere Spannungsebenen) 

Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben die schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers bzw. Erbbauberechtigten zur Herstellung und Änderung sowie 
Aufrechterhaltung des weiteren Betriebs des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den 
Anschlussnehmer und den Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten damit verbundenen 
Verpflichtungen beizubringen. Diese Zustimmungserklärung ist erforderlich, um bei einem 
Auseinanderfallen in der Person des Anschlussnehmers und des Grundstückseigentümers / 
Erbbauberechtigten dem Netzbetreiber die Ausübung seiner Rechte und Pflichten insbesondere bei der 
Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des weiteren Betriebes des Netzanschlusses auch 
gegenüber dem Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigten zu ermöglichen. Mit der 
Zustimmungserklärung wird der Grundstückseigentümer bzw. der Erbbauberechtigte nicht Schuldner der 
aus dem Netzanschlussverhältnis resultierenden Kosten.  
 

1.   Dies vorausgeschickt, stimmt der/die 

���� Grundstückseigentümer   ���� Erbbauberechtigte (bitte ankreuzen) 

dem Abschluss des Netzanschlussvertrages zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber 
Stadtwerke Jena Netze GmbH sowie der Inanspruchnahme seines Grundstücks unter 
Anerkennung der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss und die 
Anschlussnutzung (Strom) in höheren Spannungsebenen (AGB Anschluss)“ zu.  

2.  Bei Veräußerung seines Grundstücks/Erbbaurechts unterrichtet der Grundstückseigentümer / 
Erbbauberechtigte den Netzbetreiber hiervon unverzüglich in Textform und verpflichtet den 
Erwerber zur Abgabe einer gleich lautenden Zustimmungserklärung 

3.   Das unabhängig von einer Verbindung mit dem Grundstück fortbestehende Eigentum des 
Netzbetreibers an sämtlichen Leitungen oder sonstigen Anlagen, die der Netzbetreiber auf dem 
Grundstück errichtet hat oder noch errichten wird, erkenne ich/erkennen wir an. 

 

__________________, den ___________ 
 

 

 

___________________________________________ 
 
Name/Firmierung und Unterschrift Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter  
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Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der 

Stadtwerke Jena Netze GmbH 

 

1. Allgemeines 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
die Stadtwerke Jena Netze GmbH und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte.  
 

2. Welche Daten und Quellen nutzen wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung erheben und verarbeiten wir folgende Kategorien 
personenbezogener Daten: Stammdaten (z. B. Namen, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum), 
Vertragsdaten (z. B. Kundennummer, Zählernummer), Abrechnungsdaten, technische Anschlussdaten 
(z. B. Gebäude-, Grundstücks- und Anlagendaten) und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.  

Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. 
Darüber hinaus verarbeiten wir auch personenbezogene Daten, welche wir aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, z. B. Grundbüchern, Schuldnerverzeichnissen, Handels- und Vereinsregistern, der Presse, 
dem Internet oder Insolvenzplattformen zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir 
personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Dritten (z. B. Auskunfteien, Unternehmen des 
Adresshandels oder Dritte, denen die betroffenen Person eine Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt 
hat oder die eine rechtliche Befugnis zur Datenübermittlung besitzen) erhalten haben.  
 

3. Wozu und auf welcher Rechtsgrundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Abschluss und Durchführen eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO 
Stellen Sie einen Antrag auf Abschluss eines Vertrages, benötigen wir die von Ihnen gemachten 
Angaben für die Prüfung den Abschluss des Vertrages. Kommt der Vertrag zustande, verarbeiten wir 
die Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses. Beispielsweise für die Herstellung eines 
Anschlusses an unsere Versorgungsnetze oder IT-Netze, für den Anschluss und den Betrieb von 
Erzeugungsanlagen an unser Versorgungsnetz oder zu Abrechnungszwecken. Um dem Missbrauch 
Ihrer Daten durch Dritte vorzubeugen, werden die von Ihnen gemachten Angaben auch für einen 
Identitätsabgleich herangezogen.  

Soweit Sie uns Angaben zu Schäden übermitteln, die Ihnen im Rahmen des Vertragsverhältnisses 
entstanden sind, verarbeiten wir diese Daten, um prüfen zu können, ob und in welcher Höhe eine 
Haftung der Stadtwerke Jena Netze GmbH besteht.  

Wahren berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten auch, um unsere berechtigten Interessen oder berechtigte 
Interessen Dritter zu wahren. Dies kann in folgenden Fällen erforderlich sein: 

- zur individuellen Beratung zum Benutzungsverhältnis, Kulanzentscheidungen oder Auskunftserteilung 
sowie um Ihnen Informationen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zukommen zu lassen, 

- Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung oder Betreibung 
unserer öffentlichen Versorgungsnetze, 

- Anfragen an Auskunfteien zur Prüfung der Bonität zur Ermittlung von Bonitäts- und 
Zahlungsausfallrisiken sowie zur Prüfung der Erfolgsaussichten von Vollstreckungsmaßnahmen und 
sonstiger vertraglicher Maßnahmen, 

- Adressermittlung (z. B. bei Umzügen) oder Ermittlung von Eigentumsverhältnissen, 

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, 

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Test, 
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- Direktwerbung für unsere eigenen Produkte, soweit Sie dieser nicht widersprochen haben, und Markt- 
und Meinungsforschung, 

- zur Erstellung von Bench-Mark und Statistiken, z. B. für die Entwicklung oder Verbesserung von 
Serviceleistungen, Prozessen und Produkten, 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftraten und Ordnungswidrigkeiten, 

- Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts in öffentlichen Gebäuden, zum Sammeln von 
Beweismitteln bei Schadensfällen und Überfällen oder zum Nachweis für Verfügungen und 
Einzahlungen (z. B. an Zahlautomaten), 

- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen) sowie zur Sicherstellung 
des Hausrechts. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zuvor informieren.  

Erfüllen gesetzlicher Verpflichtungen oder öffentlicher Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und 
e DS-GVO 
Die Stadtwerke Jena Netze GmbH hat gesetzliche Verpflichtungen (z. B. Messstellenbetriebsgesetz, 
Marktstammdatenregisterverordnung, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, 
Handelsgesetzbuch, Steuergesetze) zu deren Erfüllung das Verarbeiten Ihrer personenbezogenen 
Daten notwendig ist.  

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO 
Darüber hinaus erfolgt eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur, wenn Sie hierin 
eingewilligt haben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung des DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf 
der Einwilligung berührt allerdings nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
 

4. Werden personenbezogene Daten weiter gegeben? 

Die Stadtwerke Jena Netze GmbH gibt personenbezogene Daten nur an Stellen weiter, die diese zur 
Erfüllung der unter Ziffer 3 genannten Zwecke benötigen. Das kann Stellen im Unternehmen sowie 
notwendige externe Unternehmen (Dienstleister und Erfüllungsgehilfen) betreffen. Die Übermittlung an 
weitere Dritte findet zudem dann statt, wenn Sie uns hierzu vorher Ihre Einwilligung erteilt haben. 

interne Stellen  
Innerhalb der Stadtwerke Jena Netze GmbH erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die am 
Verarbeitungsprozess beteiligt sind oder Kenntnis erhalten müssen. 

externe Auftragnehmer und Dienstleister 
Um vertragliche und  gesetzliche Pflichten zu erfüllen, arbeiten wir zum Teil mit externen 
Auftragnehmern und Dienstleistern zusammen. Empfänger personenbezogener Daten können z. B. 
sein: Betriebsführer und Geschäftsbesorger, Abrechnungs- und IT-Dienstleister, Druck- und 
Postdienstleister, Telekommunikationsunternehmen, Beratungsunternehmen, Geldinstitute, 
Inkassounternehmen, Lieferanten, Analysespezialisten 

Auskunfteien 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens können bei der SCHUFA oder 
anderen Auskunfteien wie z. B. Bürgel Auskunftei oder Creditreform abgefragt werden. Eine Anfrage 
wird nur dann gestellt, wenn es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und soweit 
dem nicht Interessen oder Grundrechte/-freiheiten der betroffenen Person am Schutz ihrer 
personenbezogenen Daten entgegenstehen. Ein möglicher Datenaustausch mit der SCHUFA dient 
auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden  
(§§ 505 a, 506 BGB).  
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Versicherer 
Die von uns zu erbringenden Leistungen versichern wir bei verschiedenen Versicherungsunternehmen 
(z. B. Haftpflichtversicherer, Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 
Leistungs-/Schadensdaten an ein Versicherungsunternehmen zu übermitteln, damit dieses sich ein 
eigenes Bild über den Versicherungsfall machen kann. Wir übermitteln Ihre Daten jedoch nur soweit 
dies für die Regulierung von Schadensfällen bzw. zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlich ist. 

Weitere Empfänger 
Zur Erfüllung gesetzlicher Mitwirkungspflichten können personenbezogene Daten an Behörden wie 
Finanz-, Strafverfolgungs-, Aufsichts- und Vollstreckungsbehörden gesendet werden. Weiterhin erhalten 
Dritte Ihre persönlichen Daten, die eine rechtliche Befugnis dazu haben wie beispielsweise Betreuer, 
Gerichte, Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher, Zwangsverwalter oder Insolvenzverwalter. Wir arbeiten 
auch mit Dienstleistern zusammen, die nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig 
werden, z. B. ausgewählte Fachbetriebe, Vermittler, Inkassodienstleister oder Baufirmen und 
Handwerker. Die Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfüllung des bestehenden Vertrages mit 
Ihnen bzw. zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen erforderlich. 

Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland 
Es findet keine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland (Staaten außerhalb der euro-
päischen Union bzw. dem europäischen Wirtschaftsraum) oder an eine internationale Organisation 
statt.  
 

5. Wie lange speichern wir personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie es für die unter Ziffer 3 genannten Zwecke 
der Verarbeitung erforderlich ist und ein berechtigtes Interesse der Stadtwerke Jena Netze GmbH an 
der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht. Dabei kann es 
vorkommen, dass Daten auch nach Vertragsende für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche 
gegen oder durch die Stadtwerke Jena Netze GmbH geltend gemacht werden können oder dies zu 
Zwecken der Direktwerbung oder Markt- und Meinungsforschung (i. d. R. längstens zwei Jahre nach 
Vertragsende) erforderlich ist. Zudem sind wir aufgrund gesetzlicher Regelung (z. B. 
Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, Geldwäschegesetz) zum Speichern Ihrer personenbezogenen 
Daten verpflichtet, wobei die Speicherfrist bis zu 10 Jahre betragen kann. Technische Anschlussdaten 
werden darüber hinaus so lange gespeichert, wie der Anschluss besteht. 
 

6. Ihre Rechte als Betroffener gemäß Art. 15 – 21 DS-GVO 

Jede betroffene Person hat in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten im Umfang der Bestimmungen 
der DS-GVO und des BDSG das Recht auf Auskunft, unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit 
und auf Widerspruch. 

Sie können diese Rechte beim Datenschutzbeauftragten oder bei den Servicestellen der Stadtwerke 
Jena Netze GmbH geltend machen. 

Sollte die Verarbeitung von Daten auf Ihrer Einwilligung beruhen, kann die Einwilligung durch Sie 
jederzeit widerrufen werden. 

Beschwerderecht 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde. Hierzu können Sie sich an unseren 
Datenschutzbeauftragen oder die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Die für uns 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit (TLfDI) 
Häßlerstraße 8  
99096 Erfurt 
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Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-
GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an: 

Stadtwerke Jena Netze GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Rudolstädter Straße 39 
07745 Jena 
 

7. Automatisierte Entscheidungsfindung 

Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling statt. 
 

8. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung und Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten 

Verantwortliche Stelle 
Stadtwerke Jena Netze GmbH 
Rudolstädter Straße 39 
07745 Jena 

Tel.:  03641/ 688 231 

Fax:  03641/ 688 265 

Internet: www.stadtwerke-jena-netze.de 

Datenschutzbeauftragter 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben genannten Adresse mit dem 
Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder unter der E-Mail-Adresse:  

datenschutz@stadtwerke-jena.de 

 

 


